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BDSG 
(Stand: 25.8.2006) 1 

BDSG Änderungsentwurf I 
vom 30.7.2008 2 

BDSG Änderungsentwurf II 
vom 10.12.2008 3 

§ 3 Weitere Begriffsbestimmungen 
… 
neu 
… 

 
(5a) Verwenden ist das Verarbeiten und Nutzen 
personenbezogener Daten. 

 

§ 4d Meldepflicht 
… 
(3) Die Meldepflicht entfällt ferner, wenn die 
verantwortliche Stelle personenbezogene Daten 
für eigene Zwecke erhebt, verarbeitet oder 
nutzt, hierbei höchstens neun Personen mit der 
Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung perso-
nenbezogener Daten beschäftigt und entweder 
eine Einwilligung der Betroffenen vorliegt oder 
die Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung der 
Zweckbestimmung eines Vertragsverhältnisses 
oder vertragsähnlichen Vertrauensverhältnisses 
mit den Betroffenen dient. 
… 

 
(3) Die Meldepflicht entfällt ferner, wenn die 
verantwortliche Stelle personenbezogene Daten 
für eigene Zwecke erhebt, verarbeitet oder 
nutzt, hierbei in der Regel höchstens neun Per-
sonen ständig mit der Erhebung, Verarbeitung 
oder Nutzung personenbezogener Daten be-
schäftigt und entweder eine Einwilligung der 
Betroffenen vorliegt oder die Erhebung, Verar-
beitung oder Nutzung der Zweckbestimmung 
eines Vertragsverhältnisses oder vertragsähnli-
chen Vertrauensverhältnisses mit den Betroffe-
nen dient. 

 

§ 4f Beauftragter für den Datenschutz 
… 
(3) Der Beauftragte für den Datenschutz ist 

  
(3) Der Beauftragte für den Datenschutz ist 

                                                 
1 Fassung der  Bekanntmachung vom 14. Januar 2003 (BGBl. I S. 66), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 25. August 2006 (BGBl. I S. 1970) 
Alle Änderungen sind relativ zu dieser Fassung. Nicht amtliche konsolidierte Fassung. 
2 Kabinettsbeschluss vom 30. Juli 2008    http://www.bmi.bund.de/Internet/Content/Common/Anlagen/Gesetze/Entwurf__BDSG__Aenderung,templateId= 
raw,property=publicationFile.pdf/Entwurf_BDSG_Aenderung.pdf 
3 Kabinettsbeschluss vom 10. Dezember 2008    http://www.bmi.bund.de/Internet/Content/Common/Anlagen/Gesetze/Entwurf__BDSG,templateId= 
raw,property=publicationFile.pdf/Entwurf_BDSG.pdf 
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dem Leiter der öffentlichen oder nicht-
öffentlichen Stelle unmittelbar zu unterstellen. 
Er ist in Ausübung seiner Fachkunde auf dem 
Gebiet des Datenschutzes weisungsfrei. Er darf 
wegen der Erfüllung seiner Aufgaben nicht 
benachteiligt werden. Die Bestellung zum Be-
auftragten für den Datenschutz kann in ent-
sprechender Anwendung von § 626 des Bür-

gerlichen Gesetzbuches, bei nicht-öffentlichen 
Stellen auch auf Verlangen der Aufsichtsbe-
hörde, widerrufen werden.  
 

dem Leiter der öffentlichen oder nicht-
öffentlichen Stelle unmittelbar zu unterstellen. 
Er ist in Ausübung seiner Fachkunde auf dem 
Gebiet des Datenschutzes weisungsfrei. Er darf 
wegen der Erfüllung seiner Aufgaben nicht 
benachteiligt werden. Die Bestellung zum Be-
auftragten für den Datenschutz kann in ent-
sprechender Anwendung von § 626 des Bür-

gerlichen Gesetzbuches, bei nichtöffentlichen 
Stellen auch auf Verlangen der Aufsichtsbe-
hörde, widerrufen werden. Ist nach Absatz 1 
ein Beauftragter für den Datenschutz zu bestel-
len, so ist die Kündigung des Arbeitsverhältnis-
ses unzulässig, es sei denn, dass Tatsachen vor-
liegen, welche die verantwortliche Stelle zur 
Kündigung aus wichtigem Grund ohne Einhal-
tung einer Kündigungsfrist berechtigen. Nach 
der Abberufung als Beauftragter für den Daten-
schutz ist die Kündigung innerhalb eines Jahres 
nach der Beendigung der Bestellung unzuläs-
sig, es sei denn, dass die verantwortliche Stelle 
zur Kündigung aus wichtigem Grund ohne 
Einhaltung einer Kündigungsfrist berechtigt ist. 
Zur Erhaltung der zur Erfüllung seiner Aufga-
ben erforderlichen Fachkunde hat die verant-
wortliche Stelle dem Beauftragten für den Da-
tenschutz die Teilnahme an Fort- und Weiter-
bildungsveranstaltungen zu ermöglichen und 
deren Kosten zu übernehmen.  
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§ 6 Unabdingbare Rechte des Betroffe-
nen 

§ 6 Rechte des Betroffenen 

… 
neu 

 
(3) Personenbezogene Daten über die Aus-
übung eines Rechts des Betroffenen, das sich 
aus diesem Gesetz oder aus einer anderen Vor-
schrift über den Datenschutz ergibt, dürfen nur 
zur Erfüllung der sich aus der Ausübung des 
Rechts ergebenden Pflichten der verantwortli-
chen Stelle verwendet werden. 

 

§ 6a Automatisierte Einzelentscheidung 
(1) Entscheidungen, die für den Betroffenen 
eine rechtliche Folge nach sich ziehen oder ihn 
erheblich beeinträchtigen, dürfen nicht aus-
schließlich auf eine automatisierte Verarbei-
tung personenbezogener Daten gestützt wer-
den, die der Bewertung einzelner Persönlich-
keitsmerkmale dienen.  
 

(1) Entscheidungen, die für den Betroffenen 
eine rechtliche Folge nach sich ziehen oder ihn 
erheblich beeinträchtigen, dürfen nicht aus-
schließlich auf eine automatisierte Verarbei-
tung personenbezogener Daten gestützt wer-
den, die der Bewertung einzelner Persönlich-
keitsmerkmale dienen. Eine ausschließlich auf 
eine automatisierte Verarbeitung gestützte Ent-
scheidung liegt insbesondere dann vor, wenn 
keine inhaltliche Bewertung und darauf ge-
stützte Entscheidung durch eine natürliche Per-
son stattgefunden hat. 

 

(2) Dies gilt nicht, wenn  
1. die Entscheidung im Rahmen des Ab-

schlusses oder der Erfüllung eines Ver-
tragsverhältnisses oder eines sonstigen 
Rechtsverhältnisses ergeht und dem Begeh-
ren des Betroffenen stattgegeben wurde 
oder 

2. die Wahrung der berechtigten Interessen 

(2) Dies gilt nicht, wenn  
1. die Entscheidung im Rahmen des Ab-

schlusses oder der Erfüllung eines Ver-
tragsverhältnisses oder eines sonstigen 
Rechtsverhältnisses ergeht und dem Begeh-
ren des Betroffenen stattgegeben wurde 
oder  

2. die Wahrung der berechtigten Interessen 
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des Betroffenen durch geeignete Maßnah-
men gewährleistet und dem Betroffenen 
von der verantwortlichen Stelle die Tatsa-
che des Vorliegens einer Entscheidung im 
Sinne des Absatzes 1 mitgeteilt wird. Als 
geeignete Maßnahme gilt insbesondere die 
Möglichkeit des Betroffenen, seinen Stand-
punkt geltend zu machen. Die verantwortli-
che Stelle ist verpflichtet, ihre Entschei-
dung erneut zu prüfen. 

… 

des Betroffenen durch geeignete Maßnah-
men gewährleistet und dem Betroffenen 
von der verantwortlichen Stelle die Tatsa-
che des Vorliegens einer Entscheidung im 
Sinne des Absatzes 1 sowie auf Verlangen 
die wesentlichen Gründe dieser Entschei-
dung mitgeteilt werden. Als geeignete 
Maßnahme gilt insbesondere die Möglich-
keit des Betroffenen, seinen Standpunkt 
geltend zu machen. Die verantwortliche 
Stelle ist verpflichtet, ihre Entscheidung er-
neut zu prüfen.  

§ 9a Datenschutzaudit  
Zur Verbesserung des Datenschutzes und der 
Datensicherheit können Anbieter von Daten-
verarbeitungssystemen und -programmen und 
datenverarbeitende Stellen ihr Datenschutzkon-
zept sowie ihre technischen Einrichtungen 
durch unabhängige und zugelassene Gutachter 
prüfen und bewerten lassen sowie das Ergebnis 
der Prüfung veröffentlichen. Die näheren An-
forderungen an die Prüfung und Bewertung, 
das Verfahren sowie die Auswahl und Zulas-
sung der Gutachter werden durch besonderes 
Gesetz geregelt. 

 entfällt 

§ 12 Anwendungsbereich  
… 
(4) Werden personenbezogene Daten für frühe-
re, bestehende oder zukünftige dienst- oder 
arbeitsrechtliche Rechtsverhältnisse erhoben, 
verarbeitet oder genutzt, gelten anstelle der §§ 

  
(4) Werden personenbezogene Daten für frühe-
re, bestehende oder zukünftige dienst- oder 
arbeitsrechtliche Rechtsverhältnisse erhoben, 
verarbeitet oder genutzt, gelten anstelle der §§ 
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13 bis 16, 19 bis 20 der § 28 Abs. 1 und 3 Nr. 1 
sowie die §§ 33 bis 35, auch soweit personen-
bezogene Daten weder automatisiert verarbeitet 
noch in nicht-automatisierten Dateien verarbei-
tet oder genutzt oder dafür erhoben werden. 

13 bis 16, 19 bis 20 der § 28 Absatz 1 und 2 
Nummer 2 Buchstabe a sowie die §§ 33 bis 35, 
auch soweit personenbezogene Daten weder 
automatisiert verarbeitet noch in nicht-
automatisierten Dateien verarbeitet oder ge-
nutzt oder dafür erhoben werden. 

§ 26 Weitere Aufgaben des Bundesbeauftragten für de n Datenschutz und die Informationsfreiheit  
… 
(4) Der Bundesbeauftragte wirkt auf die Zu-
sammenarbeit mit den öffentlichen Stellen, die 
für die Kontrolle der Einhaltung der Vorschrif-
ten über den Datenschutz in den Ländern zu-
ständig sind, sowie mit den Aufsichtsbehörden 
nach § 38 hin. § 38 Abs. 1 Satz 3 und 4 gilt 
entsprechend. 

 
(4) Der Bundesbeauftragte wirkt auf die Zu-
sammenarbeit mit den öffentlichen Stellen, die 
für die Kontrolle der Einhaltung der Vorschrif-
ten über den Datenschutz in den Ländern zu-
ständig sind, sowie mit den Aufsichtsbehörden 
nach § 38 hin. § 38 Abs. 1 Satz 4 und 5 gilt 
entsprechend. 

 

§ 28 Datenerhebung, -verarbeitung und –nutzung für eigene Zwecke § 28 Datenerhebung und –speicherung 
für eigene Geschäftszwecke 

(1) Das Erheben, Speichern, Verändern oder 
Übermitteln personenbezogener Daten oder 
ihre Nutzung als Mittel für die Erfüllung eige-
ner Geschäftszwecke ist zulässig  
1. wenn es der Zweckbestimmung eines Ver-

tragsverhältnisses oder vertragsähnlichen 
Vertrauensverhältnisses mit dem Betroffe-
nen dient, 

2. soweit es zur Wahrung berechtigter Interes-
sen der verantwortlichen Stelle erforderlich 
ist und kein Grund zu der Annahme be-
steht, dass das schutzwürdige Interesse des 
Betroffenen an dem Ausschluß der Verar-
beitung oder Nutzung überwiegt, oder 

 (1) Das Erheben, Speichern, Verändern oder 
Übermitteln personenbezogener Daten oder 
ihre Nutzung als Mittel für die Erfüllung eige-
ner Geschäftszwecke ist zulässig  
1. wenn es der Zweckbestimmung eines 

rechtsgeschäftlichen oder rechtsgeschäfts-
ähnlichen Schuldverhältnisses mit dem Be-
troffenen dient, 

2. soweit es zur Wahrung berechtigter Interes-
sen der verantwortlichen Stelle erforderlich 
ist und kein Grund zu der Annahme be-
steht, dass das schutzwürdige Interesse des 
Betroffenen an dem Ausschluß der Verar-
beitung oder Nutzung überwiegt, oder 
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3. wenn die Daten allgemein zugänglich sind 
oder die verantwortliche Stelle sie veröf-
fentlichen dürfte, es sei denn, dass das 
schutzwürdige Interesse des Betroffenen an 
dem Ausschluss der Verarbeitung oder 
Nutzung gegenüber dem berechtigten Inte-
resse der verantwortlichen Stelle offen-
sichtlich überwiegt. 

Bei der Erhebung personenbezogener Daten 
sind die Zwecke, für die die Daten verarbeitet 
oder genutzt werden sollen, konkret festzule-
gen.  

3. wenn die Daten allgemein zugänglich sind 
oder die verantwortliche Stelle sie veröf-
fentlichen dürfte, es sei denn, dass das 
schutzwürdige Interesse des Betroffenen an 
dem Ausschluss der Verarbeitung oder 
Nutzung gegenüber dem berechtigten Inte-
resse der verantwortlichen Stelle offensicht-
lich überwiegt. 

Bei der Erhebung personenbezogener Daten 
sind die Zwecke, für die die Daten verarbeitet 
oder genutzt werden sollen, konkret festzule-
gen. 

(2) Für einen anderen Zweck dürfen sie nur 
unter den Voraussetzungen des Absatzes 1 Satz 
1 Nr. 2 und 3 übermittelt oder genutzt werden. 

 (2) Die Übermittlung oder Nutzung für einen 
anderen Zweck ist zulässig: 
1. unter den Voraussetzungen des Absatzes 1 

Satz 1 Nummer 2 oder Nummer 3,  
2. soweit es erforderlich ist  

a. zur Wahrung berechtigter Interessen ei-
nes Dritten oder  

b. zur Abwehr von Gefahren für die staat-
liche oder öffentliche Sicherheit oder 
zur Verfolgung von Straftaten  

und kein Grund zu der Annahme besteht, 
dass der Betroffene ein schutzwürdiges In-
teresse an dem Ausschluss der Übermitt-
lung oder Nutzung hat, oder  

3. wenn es im Interesse einer Forschungsein-
richtung zur Durchführung wissenschaftli-
cher Forschung erforderlich ist, das wissen-
schaftliche Interesse an der Durchführung 
des Forschungsvorhabens das Interesse des 
Betroffenen an dem Ausschluss der Zweck-
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änderung erheblich überwiegt und der 
Zweck der Forschung auf andere Weise 
nicht oder nur mit unverhältnismäßigem 
Aufwand erreicht werden kann. 

(3) Die Übermittlung oder Nutzung für einen 
anderen Zweck ist auch zulässig:  
1. soweit es zur Wahrung berechtigter Interes-

sen eines Dritten oder 
2. zur Abwehr von Gefahren für die staatliche 

und öffentliche Sicherheit sowie zur Ver-
folgung von Straftaten erforderlich ist oder 

3. für Zwecke der Werbung, der Markt- und 
Meinungsforschung, wenn es sich um 
listenmäßig oder sonst zusammengefaßte 
Daten über Angehörige einer Personen-
gruppe handelt, die sich auf  
a. eine Angabe über die Zugehörigkeit des 

Betroffenen zu dieser Personengruppe,  
b. Berufs-, Branchen- oder Geschäftsbe-

zeichnung  
c. Namen,  
d. Titel,  
e. akademische Grade,  
f. Anschrift,  
g. Geburtsjahr  
beschränken  

und kein Grund zu der Annahme besteht, dass 
der Betroffene ein schutzwürdiges Interesse an 
dem Ausschluß der Übermittlung oder Nutzung 
hat, oder  
4. wenn es im Interesse einer Forschungsein-

richtung zur Durchführung wissenschaftli-

 (3) Die Verarbeitung oder Nutzung personen-
bezogener Daten für Zwecke des Adresshan-
dels, der Werbung oder der Markt- oder Mei-
nungsforschung ist zulässig, soweit der Betrof-
fene nach Maßgabe des Absatzes 3a eingewil-
ligt hat. Darüber hinaus ist die Verarbeitung 
oder Nutzung personenbezogener Daten zuläs-
sig, soweit es sich um listenmäßig oder sonst 
zusammengefaßte Daten über Angehörige einer 
Personengruppe handelt, die sich auf die Zuge-
hörigkeit des Betroffenen zu dieser Personen-
gruppe, seine Berufs- Branchen- oder Ge-
schäftsbezeichnung, seinen Namen, Titel, aka-
demischen Grad, seine Anschrift und sein Ge-
burtsjahr beschränken, und die Verarbeitung 
oder Nutzung,   
1. für Zwecke der Werbung für eigene Ange-

bote oder der eigenen Markt- oder Mei-
nungsforschung der verantwortlichen Stelle 
erforderlich ist, die diese Daten mit Aus-
nahme der Angabe zur Gruppenzugehörig-
keit beim Betroffenen nach § 28 Abs. 1 
Satz 1 Nummer 1 erhoben hat,   

2. für Zwecke der Werbung oder der Markt- 
oder Meinungsforschung gegenüber freibe-
ruflich oder gewerblich Tätigen unter deren 
Geschäftsadresse erforderlich ist oder 

3. für Zwecke der Spendenwerbung einer ver-
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cher Forschung erforderlich ist, das wissen-
schaftliche Interesse an der Durchführung 
des Forschungsvorhabens das Interesse des 
Betroffenen an dem Ausschluß der Zweck-
änderung erheblich überwiegt und der 
Zweck der Forschung auf andere Weise 
nicht oder nur mit unverhältnismäßigem 
Aufwand erreicht werden kann. 

In den Fällen des Satzes 1 Nr. 3 ist anzuneh-
men, dass dieses Interesse besteht, wenn im 
Rahmen der Zweckbestimmung eines Ver-
tragsverhältnisses oder vertragsähnlichen Ver-
trauensverhältnisses gespeicherte Daten über-
mittelt werden sollen, die sich  
1. auf strafbare Handlungen, 
2. auf Ordnungswidrigkeiten sowie 
3. bei Übermittlung durch den Arbeitgeber auf 

arbeitsrechtliche Rechtsverhältnisse bezie-
hen. 

antwortlichen Stelle erforderlich ist, wenn 
Spenden an diese gemäß § 10b Abs. 1 und 
§ 34g des Einkommenssteuergesetzes steu-
erbegünstigt sind. 

Für Zwecke nach Satz 2 Nummer 1 darf die 
verantwortliche Stelle zu den dort genannten 
Daten weitere Daten hinzuspeichern. Die Nut-
zung personenbezogener Daten für Zwecke der 
Werbung oder der Markt- oder Meinungsfor-
schung ist zudem zulässig, soweit sie zusam-
men mit Werbung oder Markt- oder Meinungs-
forschung nach Satz 2 Nr. 1 oder mit der 
Durchführung eines rechtsgeschäftlichen oder 
rechtsgeschäftsähnlichen Schuldverhältnisses 
nach Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 erfolgt. Eine Verarbei-
tung oder Nutzung nach den Sätzen 2 bis 4 ist 
nur zulässig, soweit schutzwürdige Interessen 
des Betroffenen nicht entgegenstehen. Nach 
den Sätzen 1 bis 3 übermittelte Daten dürfen 
nur für den Zweck verarbeitet oder genutzt 
werden, für den sie übermittelt worden sind. 

neu  (3a) Wird die Einwilligung nach § 4a Abs. 1 
Satz 3 in anderer Form als der Schriftform er-
teilt, hat die verantwortliche Stelle dem Betrof-
fenen den Inhalt der Einwilligung schriftlich  
zu bestätigen, es sei denn, dass die Einwilli-
gung elektronisch erklärt wird und die verant-
wortliche Stelle sicherstellt, dass die Einwilli-
gung protokolliert wird und der Betroffene 
deren Inhalt  jederzeit abrufen und die Einwil-
ligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft 
widerrufen kann. Eine zusammen mit anderen 
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Erklärungen erteilte Einwilligung ist nur wirk-
sam, wenn der Betroffene durch Ankreuzen, 
durch eine gesonderte Unterschrift oder ein 
anderes, ausschließlich auf die Einwilligung in 
die Verarbeitung oder Nutzung der Daten  für 
Zwecke des Adresshandels, der Werbung oder 
der Markt- oder Meinungsforschung bezogenes 
Tun zweifelsfrei zum Ausdruck bringt, dass er 
die Einwilligung bewusst erteilt.  

neu  (3b) Die verantwortliche Stelle darf den Ab-
schluss eines Vertrages nicht von einer Einwil-
ligung des Betroffenen nach Abs. 3 Satz 1 ab-
hängig machen, wenn dem Betroffenen ein 
anderer Zugang zu gleichwertigen vertragli-
chen Leistungen ohne die Einwilligung nicht 
oder nicht in zumutbarer Weise möglich ist. 

(4) Widerspricht der Betroffene bei der ver-
antwortlichen Stelle der Nutzung oder Über-
mittlung seiner Daten für Zwecke der Werbung 
oder der Markt- oder Meinungsforschung, ist 
eine Nutzung oder Übermittlung für diese 
Zwecke unzulässig. Der Betroffene ist bei der 
Ansprache zum Zweck der Werbung oder der 
Markt- oder Meinungsforschung über die ver-
antwortliche Stelle sowie über das Wider-
spruchsrecht nach Satz 1 zu unterrichten; so-
weit der Ansprechende personenbezogene Da-
ten des Betroffenen nutzt, die bei einer ihm 
nicht bekannten Stelle gespeichert sind, hat er 
auch sicherzustellen, dass der Betroffene 
Kenntnis über die Herkunft der Daten erhalten 
kann. Widerspricht der Betroffene bei dem 

 (4) Widerspricht der Betroffene bei der ver-
antwortlichen Stelle der Verarbeitung oder 
Nutzung seiner Daten für Zwecke der Werbung 
oder der Markt- oder Meinungsforschung, ist 
eine Verarbeitung oder Nutzung für diese Zwe-
cke unzulässig. Der Betroffene ist bei der An-
sprache und in den Fällen des Absatz 1 Satz 1 
Nr. 1 auch bei Begründung des rechtsgeschäft-
lichen oder rechtsgeschäftsähnlichen Schuld-
verhältnisses zum Zweck der Werbung oder 
der Markt- oder Meinungsforschung über die 
verantwortliche Stelle sowie über das Wider-
spruchsrecht nach Satz 1 zu unterrichten; so-
weit der Ansprechende personenbezogene Da-
ten des Betroffenen nutzt, die bei einer ihm 
nicht bekannten Stelle gespeichert sind, hat er 



Synopse der BDSG Entwürfe  Stand: 10. Dezember 2008 

© 2008 Copyright der Synopse Rainer W. Gerling 10 

Dritten, dem die Daten nach Absatz 3 übermit-
telt werden, der Verarbeitung oder Nutzung 
zum Zwecke der Werbung oder der Markt- 
oder Meinungsforschung, hat dieser die Daten 
für diese Zwecke zu sperren. 

auch sicherzustellen, dass der Betroffene 
Kenntnis über die Herkunft der Daten erhalten 
kann. Widerspricht der Betroffene bei dem 
Dritten, dem die Daten im Rahmen der Zwecke 
nach Absatz 3 übermittelt worden sind, der 
Verarbeitung oder Nutzung zum Zwecke der 
Werbung oder der Markt- oder Meinungsfor-
schung, hat dieser die Daten für diese Zwecke 
zu sperren. In den Fällen des Absatz 1 Satz 1 
Nummer 1 darf für den Widerspruch keine 
strengere Form verlangt werden als für die Be-
gründung des rechtsgeschäftlichen oder rechts-
geschäftsähnlichen Schuldverhältnisses. 

… 
(9) Organisationen, die politisch, philoso-
phisch, religiös oder gewerkschaftlich ausge-
richtet sind und keinen Erwerbszweck verfol-
gen, dürfen besondere Arten personenbezoge-
ner Daten (§ 3 Abs. 9) erheben, verarbeiten 
oder nutzen, soweit dies für die Tätigkeit der 
Organisation erforderlich ist. Dies gilt nur für 
personenbezogene Daten ihrer Mitglieder oder 
von Personen, die im Zusammenhang mit de-
ren Tätigkeitszweck regelmäßig Kontakte mit 
ihr unterhalten. Die Übermittlung dieser perso-
nenbezogenen Daten an Personen oder Stellen 
außerhalb der Organisation ist nur unter den 
Voraussetzungen des § 4 a Abs. 3 zulässig. 
Absatz 3 Nr. 2 gilt entsprechend. 

  
(9) Organisationen, die politisch, philoso-
phisch, religiös oder gewerkschaftlich ausge-
richtet sind und keinen Erwerbszweck verfol-
gen, dürfen besondere Arten personenbezoge-
ner Daten (§ 3 Abs. 9) erheben, verarbeiten 
oder nutzen, soweit dies für die Tätigkeit der 
Organisation erforderlich ist. Dies gilt nur für 
personenbezogene Daten ihrer Mitglieder oder 
von Personen, die im Zusammenhang mit deren 
Tätigkeitszweck regelmäßig Kontakte mit ihr 
unterhalten. Die Übermittlung dieser personen-
bezogenen Daten an Personen oder Stellen au-
ßerhalb der Organisation ist nur unter den Vor-
aussetzungen des § 4 a Abs. 3 zulässig. Absatz 
2 Nummer 2 Buchstabe b gilt entsprechend. 

§28a Datenübermittlung an Auskunfteien  
neu (1) Die Übermittlung von Angaben über eine 

Forderung an Auskunfteien ist nur zulässig, 
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soweit die geschuldete Leistung trotz Fälligkeit 
nicht erbracht worden ist, die Übermittlung zur 
Wahrung berechtigter Interessen der verant-
wortlichen Stelle oder eines Dritten erforder-
lich ist und  
1. die Forderung durch ein rechtskräftiges 

oder für vorläufig vollstreckbar erklärtes 
Urteil festgestellt worden ist oder ein 
Schuldtitel nach § 794 der Zivilprozessord-
nung vorliegt,  

2. die Forderung nach § 178 der Insolvenz-
ordnung festgestellt und nicht vom Schuld-
ner im Prüfungstermin bestritten worden 
ist,  

3. der Betroffene die Forderung ausdrücklich 
anerkannt hat,  

4. a. der Betroffene nach Eintritt der Fällig-
keit der Forderung mindestens zweimal 
schriftlich gemahnt worden ist,  

a. zwischen der ersten Mahnung und der 
Übermittlung mindestens vier Wochen 
liegen,  

b. die verantwortliche Stelle den Betroffe-
nen rechtzeitig vor der Übermittlung 
der Angaben, jedoch frühestens bei der 
ersten Mahnung über die bevorstehende 
Übermittlung unterrichtet hat und  

c. der Betroffene die Forderung nicht 
bestritten hat oder  

5. das der Forderung zugrunde liegende Ver-
tragsverhältnis aufgrund von Zahlungs-
rückständen fristlos gekündigt werden 
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kann und die verantwortliche Stelle den 
Betroffenen über die bevorstehende Über-
mittlung unterrichtet hat. 

(2) Zur zukünftigen Übermittlung nach § 29 
Abs. 2 dürfen Kreditinstitute personenbezogene 
Daten über die Begründung, ordnungsgemäße 
Durchführung und Beendigung eines Vertrags-
verhältnisses betreffend ein Bankgeschäft nach 
§ 1 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2, 8 oder Nr. 9 des Kre-
ditwesengesetzes an Auskunfteien übermitteln, 
es sei denn, dass das schutzwürdige Interesse 
des Betroffenen an dem Ausschluss der Über-
mittlung gegenüber dem Interesse der Auskunf-
tei an der Kenntnis der Daten offensichtlich 
überwiegt. Der Betroffene ist vor Abschluss 
des Vertrages hierüber zu unterrichten. Satz 1 
gilt nicht für Giroverträge, die die Einrichtung 
eines Kontos ohne Überziehungsmöglichkeit 
zum Gegenstand haben. Zur zukünftigen 
Übermittlung nach § 29 Abs. 2 ist die Über-
mittlung von Daten über Verhaltensweisen des 
Betroffenen, die im Rahmen eines vorvertragli-
chen Vertrauensverhältnisses der Herstellung 
von Markttransparenz dienen, an Auskunfteien 
auch mit Einwilligung des Betroffenen unzu-
lässig. 

§ 28b Scoring   
neu Zum Zwecke der Entscheidung über die Be-

gründung, Durchführung oder Beendigung ei-
nes Vertragsverhältnisses mit dem Betroffenen 
darf ein Wahrscheinlichkeitswert für ein be-
stimmtes zukünftiges Verhalten des Betroffe-
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nen erhoben oder verwendet werden, wenn  
1. die zur Berechnung des Wahrscheinlich-

keitswerts genutzten Daten unter Zugrunde-
legung eines wissenschaftlich anerkannten 
mathematisch-statistischen Verfahrens 
nachweisbar für die Berechnung der Wahr-
scheinlichkeit des bestimmten Verhaltens 
erheblich sind,  

2. im Falle der Berechnung des Wahrschein-
lichkeitswerts durch eine Auskunftei die 
Voraussetzungen für eine Übermittlung der 
genutzten Daten nach § 29, und in allen an-
deren Fällen die Voraussetzungen einer zu-
lässigen Nutzung der Daten nach § 28 vor-
liegen,  

3. im Falle der Nutzung von Anschriftendaten 
der Betroffene vor Berechnung des Wahr-
scheinlichkeitswerts über die vorgesehene 
Nutzung dieser Daten unterrichtet worden 
ist; die Unterrichtung ist zu dokumentieren. 

§ 29 Geschäftsmäßige Datenerhebung und -speicherung  zum Zwecke der Übermittlung  
(1) Das geschäftsmäßige Erheben, Speichern 
oder Verändern personenbezogener Daten zum 
Zwecke der Übermittlung, insbesondere wenn 
dies das der Werbung, der Tätigkeit von Aus-
kunfteien, dem Adreßhandel oder der Markt- 
und Meinungsforschung dient, ist zulässig, 
wenn  
1. kein Grund zu der Annahme besteht, daß 

der Betroffene ein schutzwürdiges Interesse 
an dem Ausschluß der Speicherung oder 
Veränderung hat, oder 

(1) Das geschäftsmäßige Erheben, Speichern, 
Verändern oder Nutzen personenbezogener 
Daten zum Zwecke der Übermittlung, insbe-
sondere wenn dies das der Werbung, der Tätig-
keit von Auskunfteien, dem Adreßhandel oder 
der Markt- und Meinungsforschung dient, ist 
zulässig, wenn  
1. kein Grund zu der Annahme besteht, daß 

der Betroffene ein schutzwürdiges Interesse 
an dem Ausschluß der Speicherung oder 
Veränderung hat,  

(1) Das geschäftsmäßige Erheben, Speichern 
oder Verändern personenbezogener Daten zum 
Zwecke der Übermittlung, insbesondere wenn 
dies das der Werbung, der Tätigkeit von Aus-
kunfteien, dem Adreßhandel oder der Markt- 
oder Meinungsforschung dient, ist zulässig, 
wenn  
1. kein Grund zu der Annahme besteht, daß 

der Betroffene ein schutzwürdiges Interesse 
an dem Ausschluß der Speicherung oder 
Veränderung hat, oder 
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2. die Daten aus allgemein zugänglichen 
Quellen entnommen werden können oder 
die verantwortliche Stelle sie veröffentli-
chen dürfte, es sei denn, daß das schutz-
würdige Interesse des Betroffenen an dem 
Ausschluß der Erhebung, Speicherung oder 
Veränderung offensichtlich überwiegt. 

 
 
 
 
§ 28 Abs. 1 Satz 2 ist anzuwenden.  

2. die Daten aus allgemein zugänglichen 
Quellen entnommen werden können oder 
die verantwortliche Stelle sie veröffentli-
chen dürfte, es sei denn, daß das schutz-
würdige Interesse des Betroffenen an dem 
Ausschluß der Erhebung, Speicherung oder 
Veränderung offensichtlich überwiegt, oder 

3. die Voraussetzungen des § 28a Abs. 1 oder 
Abs. 2 erfüllt sind; Daten im Sinne von § 
28a Abs. 2 Satz 3 dürfen nicht erhoben oder 
gespeichert werden. 

§ 28 Abs. 1 Satz 2 ist anzuwenden. 

2. die Daten aus allgemein zugänglichen 
Quellen entnommen werden können oder 
die verantwortliche Stelle sie veröffentli-
chen dürfte, es sei denn, daß das schutz-
würdige Interesse des Betroffenen an dem 
Ausschluß der Erhebung, Speicherung oder 
Veränderung offensichtlich überwiegt. 

 
 
 
 
§ 28 Absatz 1 Satz 1 und Absatz 3 bis 3b ist 
anzuwenden. 

(2) Die Übermittlung im Rahmen der Zwecke 
nach Absatz 1 ist zulässig, wenn  
1. a. der Dritte, dem die Daten übermittelt 

werden, ein berechtigtes Interesse an ih-
rer Kenntnis glaubhaft dargelegt hat 
oder 

b. es sich um listenmäßig oder sonst zu-
sammengefaßte Daten nach § 28 Abs. 3 
Nr. 3 handelt, die für Zwecke der Wer-
bung oder Markt- oder Meinungsfor-
schung übermittelt werden sollen, und 

 
2. kein Grund zu der Annahme besteht, daß 

der Betroffene ein schutzwürdiges Interesse 
an dem Ausschluß der Übermittlung hat. 

§ 28 Abs. 3 Satz 2 gilt entsprechend. Bei der 
Übermittlung nach Nummer 1 Buchstabe a sind 
die Gründe für das Vorliegen eines berechtig-
ten Interesses und die Art und Weise ihrer 

(2) Die Übermittlung im Rahmen der Zwecke 
nach Absatz 1 ist zulässig, wenn  
1. a. der Dritte, dem die Daten übermittelt 

werden, ein berechtigtes Interesse an ih-
rer Kenntnis glaubhaft dargelegt hat 
oder 

b. es sich um listenmäßig oder sonst zu-
sammengefaßte Daten nach § 28 Abs. 3 
Nr. 3 Satz 1 handelt, die für Zwecke der 
Werbung oder Markt- oder Meinungs-
forschung übermittelt werden sollen, 
und 

2. kein Grund zu der Annahme besteht, daß 
der Betroffene ein schutzwürdiges Interesse 
an dem Ausschluß der Übermittlung hat. 

§ 28 Abs. 3 Satz 2 gilt entsprechend. Bei der 
Übermittlung nach Satz 1 Nr. 1 Buchstabe a 
sind die Gründe für das Vorliegen eines be-
rechtigten Interesses und die Art und Weise 

(2) Die Übermittlung im Rahmen der Zwecke 
nach Absatz 1 ist zulässig, wenn  
1. der Dritte, dem die Daten übermittelt wer-

den, ein berechtigtes Interesse an ihrer 
Kenntnis glaubhaft dargelegt hat und 

 
 
 
 
 
 
 
2. kein Grund zu der Annahme besteht, daß 

der Betroffene ein schutzwürdiges Interesse 
an dem Ausschluß der Übermittlung hat. 

§ 28 Absatz 3 bis 3b gilt entsprechend. Bei der 
Übermittlung nach Nummer 1 sind die Gründe 
für das Vorliegen eines berechtigten Interesses 
und die Art und Weise ihrer glaubhaften Darle-
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glaubhaften Darlegung von der übermittelnden 
Stelle aufzuzeichnen. Bei der Übermittlung im 
automatisierten Abrufverfahren obliegt die 
Aufzeichnungspflicht dem Dritten, dem die 
Daten übermittelt werden.  
… 

ihrer glaubhaften Darlegung von der übermit-
telnden Stelle aufzuzeichnen. Bei der Übermitt-
lung im automatisierten Abrufverfahren obliegt 
die Aufzeichnungspflicht dem Dritten, dem die 
Daten übermittelt werden. Die übermittelnde 
Stelle hat Stichprobenverfahren nach § 10 Abs. 
4 Satz 3 durchzuführen und dabei auch das 
Vorliegen eines berechtigten Interesses einzel-
fallbezogen festzustellen und zu überprüfen. 

gung von der übermittelnden Stelle aufzu-
zeichnen. Bei der Übermittlung im automati-
sierten Abrufverfahren obliegt die Aufzeich-
nungspflicht dem Dritten, dem die Daten 
übermittelt werden.  

§ 33 Benachrichtigung des Betroffenen 
… 
(2) Eine Pflicht zur Benachrichtigung besteht 
nicht, wenn  
1. der Betroffene auf andere Weise Kenntnis 

von der Speicherung oder der Übermittlung 
erlangt hat, 

2. die Daten nur deshalb gespeichert sind, 
weil sie aufgrund gesetzlicher, satzungsmä-
ßiger oder vertraglicher Aufbewahrungs-
vorschriften nicht gelöscht werden dürfen 
oder ausschließlich der Datensicherung 
oder der Datenschutzkontrolle dienen und 
eine Benachrichtigung einen unverhältnis-
mäßigen Aufwand erfordern würde, 

3. die Daten nach einer Rechtsvorschrift oder 
ihrem Wesen nach, namentlich wegen des 
überwiegenden rechtlichen Interesses eines 
Dritten, geheimgehalten werden müssen, 

4. die Speicherung oder Übermittlung durch 
Gesetz ausdrücklich vorgesehen ist, 

5. die Speicherung oder Übermittlung für 
Zwecke der wissenschaftlichen Forschung 

 … 
(2) Eine Pflicht zur Benachrichtigung besteht 
nicht, wenn  
1. der Betroffene auf andere Weise Kenntnis 

von der Speicherung oder der Übermittlung 
erlangt hat, 

2. die Daten nur deshalb gespeichert sind, 
weil sie aufgrund gesetzlicher, satzungsmä-
ßiger oder vertraglicher Aufbewahrungs-
vorschriften nicht gelöscht werden dürfen 
oder ausschließlich der Datensicherung 
oder der Datenschutzkontrolle dienen und 
eine Benachrichtigung einen unverhältnis-
mäßigen Aufwand erfordern würde, 

3. die Daten nach einer Rechtsvorschrift oder 
ihrem Wesen nach, namentlich wegen des 
überwiegenden rechtlichen Interesses eines 
Dritten, geheimgehalten werden müssen, 

4. die Speicherung oder Übermittlung durch 
Gesetz ausdrücklich vorgesehen ist, 

5. die Speicherung oder Übermittlung für 
Zwecke der wissenschaftlichen Forschung 
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erforderlich ist und eine Benachrichtigung 
einen unverhältnismäßigen Aufwand erfor-
dern würde, 

6. die zuständige öffentliche Stelle gegenüber 
der verantwortlichen Stelle festgestellt hat, 
dass das Bekanntwerden der Daten die öf-
fentliche Sicherheit oder Ordnung gefähr-
den oder sonst dem Wohle des Bundes oder 
eines Landes Nachteile bereiten würde, 

7. die Daten für eigene Zwecke gespeichert 
sind und  
a. aus allgemein zugänglichen Quellen 

entnommen sind und eine Benachrich-
tigung wegen der Vielzahl der betroffe-
nen Fälle unverhältnismäßig ist, oder 

b. die Benachrichtigung die Geschäfts-
zwecke der verantwortlichen Stelle er-
heblich gefährden würde, es sei denn, 
daß das Interesse an der Benachrichti-
gung die Gefährdung überwiegt, oder 

8. die Daten geschäftsmäßig zum Zwecke der 
Übermittlung gespeichert sind und  
a. aus allgemein zugänglichen Quellen 

entnommen sind, soweit sie sich auf 
diejenigen Personen beziehen, die diese 
Daten veröffentlicht haben, oder 

b. es sich um listenmäßig oder sonst zu-
sammengefaßte Daten handelt (§ 29 
Abs. 2 Nr. 1 Buchstabe b) 

und eine Benachrichtigung wegen der Viel-
zahl der betroffenen Fälle unverhältnismä-
ßig ist.  

erforderlich ist und eine Benachrichtigung 
einen unverhältnismäßigen Aufwand erfor-
dern würde, 

6. die zuständige öffentliche Stelle gegenüber 
der verantwortlichen Stelle festgestellt hat, 
dass das Bekanntwerden der Daten die öf-
fentliche Sicherheit oder Ordnung gefähr-
den oder sonst dem Wohle des Bundes oder 
eines Landes Nachteile bereiten würde, 

7. die Daten für eigene Zwecke gespeichert 
sind und  
a. aus allgemein zugänglichen Quellen 

entnommen sind und eine Benachrichti-
gung wegen der Vielzahl der betroffe-
nen Fälle unverhältnismäßig ist, oder  

b. die Benachrichtigung die Geschäfts-
zwecke der verantwortlichen Stelle er-
heblich gefährden würde, es sei denn, 
daß das Interesse an der Benachrichti-
gung die Gefährdung überwiegt, oder 

8. die Daten geschäftsmäßig zum Zwecke der 
Übermittlung gespeichert sind und  
a. aus allgemein zugänglichen Quellen 

entnommen sind, soweit sie sich auf 
diejenigen Personen beziehen, die diese 
Daten veröffentlicht haben, oder 

b. es sich um listenmäßig oder sonst zu-
sammengefaßte Daten handelt (§ 29 
Absatz 2 Satz 2) 

und eine Benachrichtigung wegen der Viel-
zahl der betroffenen Fälle unverhältnismä-
ßig ist.  
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Die verantwortliche Stelle legt schriftlich fest, 
unter welchen Voraussetzungen von einer Be-
nachrichtigung nach Satz Nr. 2 - 7 abgesehen 
wird.  

Die verantwortliche Stelle legt schriftlich fest, 
unter welchen Voraussetzungen von einer Be-
nachrichtigung nach Satz Nr. 2 - 7 abgesehen 
wird. 

§ 34 Auskunft an den Betroffenen 
(1) Der Betroffene kann Auskunft verlangen 
über  
 
1. die zu seiner Person gespeicherten Daten, 

auch soweit sie sich auf die Herkunft dieser 
Daten beziehen, 

2. Empfänger oder Kategorien von Empfän-
gern, an die Daten weitergegeben werden, 
und 

3. den Zweck der Speicherung. 
Er soll die Art der personenbezogenen Daten, 
über die Auskunft erteilt werden soll, näher 
bezeichnen. Werden die personenbezogenen 
Daten geschäftsmäßig zum Zwecke der Über-
mittlung gespeichert, kann der Betroffene über 
Herkunft und Empfänger nur Auskunft verlan-
gen, sofern nicht das Interesse an der Wahrung 
des Betriebs- und Geschäftsgeheimnis über-
wiegt. In diesem Falle ist Auskunft über Her-
kunft und Empfänger auch dann zu erteilen, 
wenn diese Angaben nicht gespeichert sind.  

(1) Die verantwortliche Stelle hat dem Betrof-
fenen auf Verlangen Auskunft zu er- 
teilen über  
1. die zu seiner Person gespeicherten Daten, 

auch soweit sie sich auf die Herkunft dieser 
Daten beziehen,  

2. die Empfänger oder die Kategorien von 
Empfängern, an die Daten weitergegeben 
werden, und  

3. den Zweck der Speicherung. 
Der Betroffene soll die Art der personenbezo-
genen Daten, über die Auskunft erteilt werden 
soll, näher bezeichnen. Werden die personen-
bezogenen Daten geschäftsmäßig zum Zweck 
der Übermittlung gespeichert, ist Auskunft 
über die Herkunft und die Empfänger auch 
dann zu erteilen, wenn diese Angaben nicht 
gespeichert sind. Die Auskunft über die Her-
kunft und die Empfänger kann verweigert wer-
den, soweit das Interesse an der Wahrung des 
Geschäftsgeheimnisses gegenüber dem Infor-
mationsinteresse des Betroffenen überwiegt.  

 

neu (2) Im Fall des § 28b hat die für die Entschei-
dung verantwortliche Stelle dem Betroffenen 
auf Verlangen Auskunft zu erteilen über  
1. die innerhalb der letzten sechs Monate vor 

dem Zugang des Auskunftsverlangens er-
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hobenen oder erstmalig gespeicherten 
Wahrscheinlichkeitswerte,  

2. die zur Berechnung der Wahrscheinlich-
keitswerte genutzten Datenarten und  

3. das Zustandekommen der Wahrscheinlich-
keitswerte einzelfallbezogen und nachvoll-
ziehbar in allgemein verständlicher Form.  

Satz 1 gilt entsprechend, wenn die für die Ent-
scheidung verantwortliche Stelle  
1. die zur Berechnung der Wahrscheinlich-

keitswerte genutzten Daten ohne Personen-
bezug speichert, den Personenbezug aber 
bei der Berechnung herstellt oder  

2. bei einer anderen Stelle gespeicherte Daten 
nutzt.  

Hat eine andere als die für die Entscheidung 
verantwortliche Stelle  
1. den Wahrscheinlichkeitswert oder  
2. einen Bestandteil des Wahrscheinlichkeits-

werts  
berechnet, hat sie die insoweit zur Erfüllung 
der Auskunftsansprüche nach den Sätzen 1 und 
2 erforderlichen Angaben auf Verlangen der 
für die Entscheidung verantwortlichen Stelle an 
diese zu übermitteln. Im Falle des Satzes 3 Nr. 
1 hat die für die Entscheidung verantwortliche 
Stelle den Betroffenen zur Geltendmachung 
seiner Auskunftsansprüche unter Angabe des 
Namens und der Anschrift der anderen Stelle 
sowie der zur Bezeichnung des Einzelfalls 
notwendigen Angaben unverzüglich an diese 
zu verweisen, soweit sie die Auskunft nicht 
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selbst erteilt. In diesem Fall hat die andere Stel-
le, die den Wahrscheinlichkeitswert berechnet 
hat, die Auskunftsansprüche nach den Sätzen 1 
und 2 gegenüber dem Betroffenen unentgeltlich 
zu erfüllen. Die Pflicht der für die Berechnung 
des Wahrscheinlichkeitswerts verantwortlichen 
Stelle nach Satz 3 entfällt, soweit die für die 
Entscheidung verantwortliche Stelle von ihrem 
Recht nach Satz 4 Gebrauch macht.  

(2) Der Betroffene kann von Stellen, die ge-
schäftsmäßig personenbezogene Daten zum 
Zwecke der Auskunftserteilung speichern, 
Auskunft über seine personenbezogenen Daten 
verlangen, auch wenn sie weder in einer auto-
matisierten Verarbeitung noch in einer nicht-
automatisierten Datei gespeichert sind. Aus-
kunft über Herkunft und Empfänger kann der 
Betroffene nur verlangen, sofern nicht das Inte-
resse an der Wahrung des Geschäftsgeheimnis-
ses überwiegt. 
 

(3) Eine Stelle, die geschäftsmäßig personen-
bezogene Daten zum Zwecke der Übermittlung 
speichert, hat dem Betroffenen auf Verlangen 
Auskunft über die zu seiner Person gespeicher-
ten Daten zu erteilen, auch wenn sie weder 
automatisiert verarbeitet werden noch in einer 
nicht automatisierten Datei gespeichert sind. 
Dem Betroffenen ist auch Auskunft zu erteilen 
über Daten, die  
1. gegenwärtig noch keinen Personenbezug 

aufweisen, bei denen ein solcher aber im 
Zusammenhang mit der Auskunftserteilung 
von der verantwortlichen Stelle hergestellt 
werden soll,  

2. die verantwortliche Stelle nicht speichert, 
aber zum Zwecke der Auskunftserteilung 
nutzt.  

Die Auskunft über die Herkunft und die Emp-
fänger kann verweigert werden, soweit das 
Interesse an der Wahrung des Geschäftsge-
heimnisses gegenüber dem Informationsinte-
resse des Betroffenen überwiegt. 
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neu (4) Eine Stelle, die geschäftsmäßig personen-
bezogene Daten zum Zweck der Übermittlung 
erhebt, speichert oder verändert, hat dem Be-
troffenen auf Verlangen  
Auskunft zu erteilen über  
1. die innerhalb der letzten zwölf Monate vor 

dem Zugang des Auskunftsverlangens 
übermittelten Wahrscheinlichkeitswerte für 
ein bestimmtes zukünftiges Verhalten des 
Betroffenen sowie die Namen und letztbe-
kannten Anschriften der Dritten, an die die 
Werte übermittelt worden sind,  

2. die Wahrscheinlichkeitswerte, die sich zum 
Zeitpunkt des Auskunftsverlangens nach 
den von der Stelle zur Berechnung ange-
wandten Verfahren ergeben,  

3. die zur Berechnung der Wahrscheinlich-
keitswerte nach den Nummern 1 und 2 ge-
nutzten Datenarten sowie  

4. das Zustandekommen der Wahrscheinlich-
keitswerte einzelfallbezogen und nachvoll-
ziehbar in allgemein verständlicher Form.  

Satz 1 gilt entsprechend, wenn die verantwort-
liche Stelle 
1. die zur Berechnung des Wahrscheinlich-

keitswerts genutzten Daten ohne Personen-
bezug speichert, den Personenbezug aber 
bei der Berechnung herstellt oder  

2. bei einer anderen Stelle gespeicherte Daten 
nutzt.  

 

neu (5) Die nach den Absätzen 2 bis 4 zum Zweck 
der Auskunftserteilung an den Betroffenen ge-
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speicherten Daten dürfen nur für diesen Zweck 
verwendet werden.  

(3) Die Auskunft wird schriftlich erteilt, soweit 
nicht wegen der besonderen Umstände eine 
andere Form der Auskunftserteilung angemes-
sen ist.  

(6) Die Auskunft ist auf Verlangen in Textform 
zu erteilen, soweit nicht wegen der besonderen 
Umstände eine andere Form der Auskunftser-
teilung angemessen ist.  

 

(4) Eine Pflicht zur Auskunftserteilung besteht 
nicht, wenn der Betroffene nach § 33 Abs. 2 
Satz 1 Nr. 2, 3 und 5 - 7 nicht zu benachrichti-
gen ist. 

(7) Eine Pflicht zur Auskunftserteilung besteht 
nicht, wenn der Betroffene nach § 33 Abs. 2 
Satz 1 Nr. 2, 3 und 5 bis 7 nicht zu benachrich-
tigen ist.  

 

(5) Die Auskunft ist unentgeltlich. Werden die 
personenbezogenen Daten geschäftsmäßig zum 
Zwecke der Übermittlung gespeichert, kann 
jedoch ein Entgelt verlangt werden, wenn der 
Betroffene die Auskunft gegenüber Dritten zu 
wirtschaftlichen Zwecken nutzen kann. Das 
Entgelt darf über die durch die Auskunftsertei-
lung entstandenen direkt zurechenbaren Kosten 
nicht hinausgehen. Ein Entgelt kann in den 
Fällen nicht verlangt werden, in denen beson-
dere Umstände die Annahme rechtfertigen, 
dass Daten unrichtig oder unzulässig gespei-
chert werden, oder in denen die Auskunft er-
gibt, dass die Daten zu berichtigen oder unter 
der Voraussetzung des § 35 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 
zu löschen sind.  

(8) Die Auskunft ist unentgeltlich. Werden die 
personenbezogenen Daten geschäftsmäßig zum 
Zweck der Übermittlung gespeichert, kann der 
Betroffene einmal je Kalenderjahr eine unent-
geltliche Auskunft in Textform verlangen. Für 
jede weitere Auskunft kann ein Entgelt ver-
langt werden, wenn der Betroffene die Aus-
kunft gegenüber Dritten zu wirtschaftlichen 
Zwecken nutzen kann. Das Entgelt darf über 
die durch die Auskunftserteilung entstandenen 
unmittelbar zurechenbaren Kosten nicht hi-
nausgehen. Ein Entgelt kann nicht verlangt 
werden, wenn  
1. besondere Umstände die Annahme recht-

fertigen, dass Daten unrichtig oder unzuläs-
sig gespeichert werden, oder  

2. die Auskunft ergibt, dass die Daten nach § 
35 Abs. 1 zu berichtigen oder nach § 35 
Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 zu löschen sind.  

 

(6) Ist die Auskunftserteilung nicht unentgelt-
lich, ist dem Betroffenen die Möglichkeit zu 
geben, sich im Rahmen seines Auskunftsan-

(9) Ist die Auskunftserteilung nicht unentgelt-
lich, ist dem Betroffenen die Möglichkeit zu 
geben, sich im Rahmen seines Auskunftsan-
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spruchs persönlich Kenntnis über die ihn 
betreffenden Daten und Angaben zu verschaf-
fen. Er ist hierauf in geeigneter Weise hinzu-
weisen.  

spruchs persönlich Kenntnis über die ihn 
betreffenden Daten zu verschaffen. Er ist hier-
auf hinzuweisen. 

§ 35 Berichtigung, Löschung und Sperrung von Daten 
(1) Personenbezogene Daten sind zu berichti-
gen, wenn sie unrichtig sind. 

(1) Personenbezogene Daten sind zu berichti-
gen, wenn sie unrichtig sind. Geschätzte Daten 
sind als solche deutlich zu kennzeichnen. 

 

(2) Personenbezogene Daten können außer in 
den Fällen des Absatzes 3 Nr. 1 und 2 jederzeit 
gelöscht werden. 
Personenbezogene Daten sind zu löschen, 
wenn  
1. ihre Speicherung unzulässig ist, 
2. es sich um Daten über die rassische oder 

ethnische Herkunft, politische Meinungen, 
religiöse oder philosophische Überzeugun-
gen oder die Gewerkschaftszugehörigkeit, 
über Gesundheit oder das Sexualleben, 
strafbare Handlungen oder Ordnungswid-
rigkeiten handelt und ihre Richtigkeit von 
der verantwortlichen Stelle nicht bewiesen 
werden kann, 

3. sie für eigene Zwecke verarbeitet werden, 
sobald ihre Kenntnis für die Erfüllung des 
Zweckes der Speicherung nicht mehr erfor-
derlich ist, oder 

4. sie geschäftsmäßig zum Zwecke der Über-
mittlung verarbeitet werden und eine Prü-
fung jeweils am Ende des vierten Kalender-
jahres beginnend mit ihrer erstmaligen 
Speicherung ergibt, dass eine längerwäh-

(2) Personenbezogene Daten können außer in 
den Fällen des Absatzes 3 Nr. 1 und 2 jederzeit 
gelöscht werden. 
Personenbezogene Daten sind zu löschen, 
wenn  
1. ihre Speicherung unzulässig ist, 
2. es sich um Daten über die rassische oder 

ethnische Herkunft, politische Meinungen, 
religiöse oder philosophische Überzeugun-
gen, Gewerkschaftszugehörigkeit, Gesund-
heit, Sexualleben, strafbare Handlungen 
oder Ordnungswidrigkeiten handelt und ih-
re Richtigkeit von der verantwortlichen 
Stelle nicht bewiesen werden kann, 

3. sie für eigene Zwecke verarbeitet werden, 
sobald ihre Kenntnis für die Erfüllung des 
Zweckes der Speicherung nicht mehr erfor-
derlich ist, oder 

4. sie geschäftsmäßig zum Zwecke der Über-
mittlung verarbeitet werden und eine Prü-
fung jeweils am Ende des vierten soweit es 
sich um Daten über erledigte Sachverhalte 
handelt und der Betroffene der Löschung 
nicht widerspricht, am Ende des dritten Ka-
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rende Speicherung nicht erforderlich ist.  lenderjahres beginnend mit dem Kalender-
jahr, das der erstmaligen Speicherung folgt, 
ergibt, dass eine längerwährende Speiche-
rung nicht erforderlich ist. 

Personenbezogene Daten, die auf der Grundla-
ge von § 28a Abs. 2 Satz 1 oder § 29 Abs. 1 
Satz 1 Nr. 3 gespeichert werden, sind nach Be-
endigung des Vertrages auch zu löschen, wenn 
der Betroffene dies verlangt. 

(3) An die Stelle einer Löschung tritt eine Sper-
rung, soweit  
1. im Falle des Absatzes 2 Nr. 3 einer Lö-

schung gesetzliche, satzungsmäßige oder 
vertragliche Aufbewahrungsfristen entge-
genstehen, 

2. Grund zu der Annahme besteht, daß durch 
eine Löschung schutzwürdige Interessen 
des Betroffenen beeinträchtigt würden, oder 

3. eine Löschung wegen der besonderen Art 
der Speicherung nicht oder nur mit unver-
hältnismäßig hohem Aufwand möglich ist. 

(3) An die Stelle einer Löschung tritt eine Sper-
rung, soweit  
1. im Falle des Absatzes 2 Satz 2 Nr. 3 einer 

Löschung gesetzliche, satzungsmäßige oder 
vertragliche Aufbewahrungsfristen entge-
genstehen, 

2. Grund zu der Annahme besteht, daß durch 
eine Löschung schutzwürdige Interessen 
des Betroffenen beeinträchtigt würden, oder 

3. eine Löschung wegen der besonderen Art 
der Speicherung nicht oder nur mit unver-
hältnismäßig hohem Aufwand möglich ist. 

 

(4) Personenbezogene Daten sind ferner zu 
sperren, soweit ihre Richtigkeit vom Betroffe-
nen bestritten wird und sich weder die Richtig-
keit noch die Unrichtigkeit feststellen läßt. 

unverändert  

neu 
… 

(4a) Die Tatsache der Sperrung darf nicht 
übermittelt werden. 

 

§ 42a Informationspflicht bei unrechtmäßiger Kenntn iserlangung von Daten 
neu  Stellt eine nichtöffentliche Stelle im Sinne des 

§ 2 Absatz 4 oder eine öffentliche Stelle nach § 
27 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 fest, dass bei ihr 
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gespeicherte 
1. besondere Arten personenbezogener Daten 

(§ 3 Absatz 9) 
2. personenbezogene Daten, die einem Be-

rufs- oder besonderen Amtsgeheimnis un-
terliegen,  

3. Daten, die sich auf strafbare Handlungen 
oder Ordnungswidrigkeiten oder den Ver-
dacht strafbarer Handlungen oder Ord-
nungswidrigkeiten beziehen oder 

4. personenbezogen Daten zu Bank- oder Kre-
ditkartenkonten oder  

unrechtmäßig übermittelt oder auf sonstige 
Weise Dritten unrechtmäßig zur Kenntnis ge-
langt sind und drohen schwerwiegende Beein-
trächtigungen für die Rechte oder schutzwürdi-
gen Interessen der Betroffenen, hat sie dies 
nach den Sätzen 2 bis 5 unverzüglich der zu-
ständigen Aufsichtsbehörde sowie den Betrof-
fenen mitzuteilen. Die Benachrichtigung des 
Betroffenen muss unverzüglich erfolgen, so-
bald angemessene Maßnahmen zur Sicherung 
der Daten ergriffen worden oder nicht unver-
züglich erfolgt sind und die Strafverfolgung 
nicht mehr gefährdet wird. Die Benachrichti-
gung der Betroffenen muss eine Darlegung der 
Art der unrechtmäßigen Kenntniserlangung 
und Empfehlungen für Maßnahmen zur Minde-
rung möglicher nachteiliger Folgen enthalten. 
Die Benachrichtigung der zuständigen Auf-
sichtsbehörde muss zusätzlich eine Darlegung 
möglicher nachteiliger Folgen der unrechtmä-
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ßigen Kenntniserlangung und der von der Stel-
le daraufhin ergriffenen Maßnahmen enthalten. 
Soweit die Benachrichtigung der Betroffenen 
einen unverhältnismäßigen Aufwand erfordern 
würde, insbesondere aufgrund der Vielzahl der 
betroffenen Fälle, tritt an ihre Stelle die Infor-
mation der Öffentlichkeit durch Anzeigen, die 
mindestens eine halbe Seite umfassen, in min-
destens zwei bundesweit erscheinenden Tages-
zeitungen. Eine Benachrichtigung, die der Be-
nachrichtigungspflichtige erteilt hat, darf in 
einem Strafverfahren oder in einem Verfahren 
nach dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten 
gegen ihn oder einen in § 52 Absatz 1 der 
Strafprozessordnung bezeichneten Angehöri-
gen des Benachrichtigungspflichtigen nur mit 
Zustimmung des Benachrichtigungspflichtigen 
verwendet werden.. 

§ 43 Bußgeldvorschriften  
(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich 
oder fahrlässig  
1. entgegen § 4d Abs. 1, auch in Verbindung 

mit § 4e Satz 2, eine Meldung nicht, nicht 
richtig, nicht vollständig oder nicht recht-
zeitig macht, 

2. entgegen § 4f Abs. 1 Satz 1 oder 2, jeweils 
auch in Verbindung mit Satz 3 und 6, einen 
Beauftragten für den Datenschutz nicht, 
nicht in der vorgeschriebenen Weise oder 
nicht rechtzeitig bestellt, 

 
 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich 
oder fahrlässig  
1. entgegen § 4d Abs. 1, auch in Verbindung 

mit § 4e Satz 2, eine Meldung nicht, nicht 
richtig, nicht vollständig oder nicht recht-
zeitig macht, 

2. entgegen § 4f Abs. 1 Satz 1 oder 2, jeweils 
auch in Verbindung mit Satz 3 und 6, einen 
Beauftragten für den Datenschutz nicht, 
nicht in der vorgeschriebenen Weise oder 
nicht rechtzeitig bestellt, 

 
 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich 
oder fahrlässig  
1. entgegen § 4d Abs. 1, auch in Verbindung 

mit § 4e Satz 2, eine Meldung nicht, nicht 
richtig, nicht vollständig oder nicht recht-
zeitig macht, 

2. entgegen § 4f Abs. 1 Satz 1 oder 2, jeweils 
auch in Verbindung mit Satz 3 und 6, einen 
Beauftragten für den Datenschutz nicht, 
nicht in der vorgeschriebenen Weise oder 
nicht rechtzeitig bestellt, 

2a. entgegen § 10 Absatz 4 Satz 3 nicht ge-
währleistet, dass die Datenübermittlung 
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3. entgegen § 28 Abs. 4 Satz 2 den Betroffe-

nen nicht, nicht richtig oder nicht rechtzei-
tig unterrichtet oder nicht sicherstellt, dass 
der Betroffene Kenntnis erhalten kann, 

 
 
4. entgegen § 28 Abs. 5 Satz 2 personenbezo-

gene Daten übermittelt oder nutzt, 
5. entgegen § 29 Abs. 2 Satz 3 oder 4 die dort 

bezeichneten Gründe oder die Art und Wei-
se ihrer glaubhaften Darlegung nicht auf-
zeichnet, 

6. entgegen § 29 Abs. 3 Satz 1 personenbezo-
gene Daten in elektronische oder gedruckte 
Adress-, Rufnummern-, Branchen- oder 
vergleichbare Verzeichnisse aufnimmt 

7. entgegen § 29 Abs. 3 Satz 2 die Übernahme 
von Kennzeichnungen nicht sicherstellt, 

8. entgegen § 33 Abs. 1 den Betroffenen 
nicht, nicht richtig oder nicht vollständig 
benachrichtigt, 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
3. entgegen § 28 Abs. 4 Satz 2 den Betroffe-

nen nicht, nicht richtig oder nicht rechtzei-
tig unterrichtet oder nicht sicherstellt, dass 
der Betroffene Kenntnis erhalten kann, 

 
 
4. entgegen § 28 Abs. 5 Satz 2 personenbezo-

gene Daten übermittelt oder nutzt, 
5. entgegen § 29 Abs. 2 Satz 3 oder 4 die dort 

bezeichneten Gründe oder die Art und Wei-
se ihrer glaubhaften Darlegung nicht auf-
zeichnet, 

6. entgegen § 29 Abs. 3 Satz 1 personenbezo-
gene Daten in elektronische oder gedruckte 
Adress-, Rufnummern-, Branchen- oder 
vergleichbare Verzeichnisse aufnimmt 

7. entgegen § 29 Abs. 3 Satz 2 die Übernahme 
von Kennzeichnungen nicht sicherstellt, 

8. entgegen § 33 Abs. 1 den Betroffenen 
nicht, nicht richtig oder nicht vollständig 
benachrichtigt, 

8a. entgegen § 34 Abs. 1 Satz 1, auch in Ver-
bindung mit Satz 3, entgegen § 34 Abs. 2 
Satz 1, auch in Verbindung mit Satz 2, oder 
entgegen § 34 Abs. 2 Satz 5, Abs. 3 Satz 1 
oder Satz 2 oder Abs. 4 Satz 1, auch in 
Verbindung mit Satz 2, eine Auskunft 

festgestellt und überprüft werden kann, 
2b. entgegen § 11 Absatz 2 Satz 2 einen Auf-

trag nicht, nicht richtig, nicht vollständig 
oder nicht in der vorgeschriebenen Weise 
erteilt, 

3. entgegen § 28 Abs. 4 Satz 2 den Betroffe-
nen nicht, nicht richtig oder nicht rechtzei-
tig unterrichtet oder nicht sicherstellt, dass 
der Betroffene Kenntnis erhalten kann, 

3a. entgegen § 28 Absatz 4 Satz 4 eine strenge-
re Form verlangt, 

4. entgegen § 28 Abs. 5 Satz 2 personenbezo-
gene Daten übermittelt oder nutzt, 

5. entgegen § 29 Abs. 2 Satz 3 oder 4 die dort 
bezeichneten Gründe oder die Art und Wei-
se ihrer glaubhaften Darlegung nicht auf-
zeichnet, 

6. entgegen § 29 Abs. 3 Satz 1 personenbezo-
gene Daten in elektronische oder gedruckte 
Adress-, Rufnummern-, Branchen- oder 
vergleichbare Verzeichnisse aufnimmt 

7. entgegen § 29 Abs. 3 Satz 2 die Übernahme 
von Kennzeichnungen nicht sicherstellt, 

8. entgegen § 33 Abs. 1 den Betroffenen 
nicht, nicht richtig oder nicht vollständig 
benachrichtigt, 
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9. entgegen § 35 Abs. 6 Satz 3 Daten ohne 

Gegendarstellung übermittelt, 
10. entgegen § 38 Abs. 3 Satz 1 oder Abs. 4 

Satz 1 eine Auskunft nicht, nicht richtig, 
nicht vollständig oder nicht rechtzeitig er-
teilt oder eine Maßnahme nicht duldet oder 

11. einer vollziehbaren Anordnung nach § 38 
Abs. 5 Satz 1 zuwiderhandelt. 

nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder 
nicht rechtzeitig erteilt,  

8b. entgegen § 34 Abs. 2 Satz 3 Angaben nicht, 
nicht richtig, nicht vollständig oder nicht 
rechtzeitig übermittelt,  

8c. entgegen § 34 Abs. 2 Satz 4 den Betroffe-
nen nicht oder nicht rechtzeitig an die ande-
re Stelle verweist, 

9. entgegen § 35 Abs. 6 Satz 3 Daten ohne 
Gegendarstellung übermittelt, 

10. entgegen § 38 Abs. 3 Satz 1 oder Abs. 4 
Satz 1 eine Auskunft nicht, nicht richtig, 
nicht vollständig oder nicht rechtzeitig er-
teilt oder eine Maßnahme nicht duldet oder 

11. einer vollziehbaren Anordnung nach § 38 
Abs. 5 Satz 1 zuwiderhandelt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
9. entgegen § 35 Abs. 6 Satz 3 Daten ohne 

Gegendarstellung übermittelt, 
10. entgegen § 38 Abs. 3 Satz 1 oder Abs. 4 

Satz 1 eine Auskunft nicht, nicht richtig, 
nicht vollständig oder nicht rechtzeitig er-
teilt oder eine Maßnahme nicht duldet oder 

11. einer vollziehbaren Anordnung nach § 38 
Abs. 5 Satz 1 zuwiderhandelt. 

(2) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich 
oder fahrlässig  
1. unbefugt personenbezogene Daten, die 

nicht allgemein zugänglich sind, erhebt 
oder verarbeitet, 

2. unbefugt personenbezogene Daten, die 
nicht allgemein zugänglich sind zum Abruf 
mittels automatisierten Verfahrens bereit-
hält, 

3. unbefugt personenbezogene Daten, die 
nicht allgemein zugänglich sind, abruft 
oder sich oder einem anderen aus automati-
sierten Verarbeitungen oder nicht automati-
sierten Dateien verschafft, 

4. die Übermittlung von personenbezogenen 
Daten, die nicht allgemein zugänglich sind, 

 (2) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich 
oder fahrlässig  
1. unbefugt personenbezogene Daten, die 

nicht allgemein zugänglich sind, erhebt, 
verarbeitet, 

2. unbefugt personenbezogene Daten, die 
nicht allgemein zugänglich sind zum Abruf 
mittels automatisierten Verfahrens bereit-
hält, 

3. unbefugt personenbezogene Daten, die 
nicht allgemein zugänglich sind, abruft oder 
sich oder einem anderen aus automatisier-
ten Verarbeitungen oder nicht automatisier-
ten Dateien verschafft,  

4. die Übermittlung von personenbezogenen 
Daten, die nicht allgemein zugänglich sind, 
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durch unrichtige Angaben erschleicht, 
5. entgegen § 16 Abs. 4 Satz 1, § 28 Abs. 5 

Satz 1, auch in Verbindung mit § 29 Abs. 4, 
§ 39 Abs. 1 Satz 1 oder § 40 Abs. 1, die 
übermittelten Daten für andere Zwecke 
nutzt, indem er sie an Dritte weitergibt, 
oder 

 
 
6. entgegen § 30 Abs. 1 Satz 2 die in § 30 

Abs. 1 Satz 1 bezeichneten Merkmale oder 
entgegen § 40 Abs. 2 Satz 3 die in § 40 
Abs. 2 Satz 2 bezeichneten Merkmale mit 
den Einzelangaben zusammenführt. 

durch unrichtige Angaben erschleicht, 
5. entgegen § 16 Abs. 4 Satz 1, § 28 Abs. 5 

Satz 1, auch in Verbindung mit § 29 Abs. 4, 
§ 39 Abs. 1 Satz 1 oder § 40 Abs. 1, die 
übermittelten Daten für andere Zwecke 
nutzt, indem er sie an Dritte weitergibt,  

 
5a. entgegen § 28 Absatz 4 Satz 1 Daten für 

Zwecke der Werbung oder der  
6. entgegen § 30 Abs. 1 Satz 2 die in § 30 

Abs. 1 Satz 1 bezeichneten Merkmale oder 
entgegen § 40 Abs. 2 Satz 3 die in § 40 
Abs. 2 Satz 2 bezeichneten Merkmale mit 
den Einzelangaben zusammenführt oder 

7. entgegen § 42a Satz 1 eine Mitteilung nicht, 
nicht richtig, nicht vollständig oder nicht 
rechtzeitig macht. 

(3) Die Ordnungswidrigkeit kann im Falle des 
Absatzes 1 mit einer Geldbuße bis zu fünfund-
zwanzigtausend Euro, in den Fällen des Absat-
zes 2 mit einer Geldbuße bis zu zweihundert-
fünfzigtausend Euro geahndet werden.  

 (3) Die Ordnungswidrigkeit kann im Falle des 
Absatzes 1 mit einer Geldbuße bis zu fünfzig-
tausend Euro, in den Fällen des Absatzes 2 mit 
einer Geldbuße bis zu dreihunderttausend Euro 
geahndet werden. Die Geldbuße soll den wirt-
schaftlichen Vorteil, den der Täter aus der 
Ordnungswidrigkeit gezogen hat, übersteigen. 
Reichen die in Satz 1 genannten Beträge hier-
für nicht aus, so können sie überschritten wer-
den. 

§47 Übergangsregelung 
neu  Für die Verarbeitung und Nutzung vor dem 1. 

Juli 2009 erhobener Daten gilt § 28 in der gel-
tenden Fassung bis zum 1. Juli 2012 fort. 

 


